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Bitte übermitteln Sie den ausgefüllten Fragebogen bis am 25. Februar 2011 elektronisch mit dem Knopf auf der letzten Seite oder per Post an das Departement Volkswirtschaft und Inneres, Generalsekretariat, Frey-Herosé-Str. 12, 5001 Aarau. 
 
Der Fragebogen ist online abrufbar unter http://www.ag.ch/vernehmlassungen.
 
 
Frage 1: 
 
Neue Leitungsstruktur
 
Anhörungsbericht Ziff. 4.2
 
Sind Sie mit der neuen Leitungsstruktur für die Justiz einverstanden?
 
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Frage 2: 
 
Neuordnung der Aufsicht
 
Anhörungsbericht Ziff. 4.3.
 
Sind Sie mit der Neuordnung der Aufsicht grundsätzlich einverstanden?
 
 
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Frage 3: 
 
Justizleitung
 
§§ 29, 30 und 33 neues GOG 
 
Wie beurteilen Sie die Aufgaben und die Zusammensetzung der Justizleitung?
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Frage 4: 
 
Justizgericht
 
§§ 38 und 39 neues GOG
 
Wie beurteilen Sie die Zuständigkeiten und die Zusammensetzung des Justizgerichts?
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Frage 5: 
 
Wohnsitz
 
Anhörungsbericht Ziff. 4.6 und § 18 neues GOG
 
Sind Sie damit einverstanden, dass die Richterinnen und Richter, mit Ausnahme der Richterinnen und Richter des Justizgerichts, ihren Wohnsitz im Kanton Aargau haben müssen und die bis anhin für Friedensrichterinnen und  -richter sowie für Bezirksrichterinnen und  -richter verlangte Wohnsitznahme im Amtskreis entfällt, wobei für nebenamtliche Richterinnen und Richter an kantonalen Gerichten Ausnahmen bewilligt werden können? 
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Frage 6: 
 
Abgangsentschädigung
 
§ 26 neues GOG
 
Sind Sie grundsätzlich damit einverstanden, dass hauptamtliche Richterinnen und Richter, die ohne eigenes Verschulden nicht wiedergewählt werden, eine Abgangsentschädigung erhalten?
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Frage 7: 
 
Neuorganisation der Bezirksgerichte mit den Abteilungen Zivil- und Strafgericht, Jugendgericht, Arbeitsgericht sowie Familiengericht (letztere im Falle der Wahl des Gerichtsmodells im Rahmen der Umsetzung des Kindes- und Erwachsenenschutzes)
 
Anhörungsbericht Ziff. 4.7 und § 50 ff. neues GOG
 
Sind Sie damit einverstanden, dass die Bezirksgerichte in Abteilungen gegliedert werden und dabei die heutige Zusammensetzung der Spruchkörper grundsätzlich beibehalten wird?
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Frage 8:
 
Zuständigkeitsübertragung von Spezialverwaltungsgerichten an das Verwaltungsgericht
 
Anhörungsbericht Ziff. 4.8 sowie Fremdänderungen Personalgesetz, Einführungsgesetz zum Ausländerrecht und Landwirtschaftsgesetz 
 
Sind Sie damit einverstanden, dass das Personalrekursgericht, das Rekursgericht im Ausländerrecht und die landwirtschaftliche Rekurskommission aufgehoben und die Zuständigkeiten dem Verwaltungsgericht übertragen werden?
 
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Frage 9:
 
Spezialverwaltungsgericht
 
Anhörungsbericht Ziff. 4.8 und §§ 62 - 64 neues GOG 
 
Sind Sie damit einverstanden, dass das Steuerrekursgericht und die Schätzungskommission nach Baugesetz zum kantonalen Spezialverwaltungsgericht mit den Abteilungen Steuern sowie Kausalabgaben und Enteignungen zusammengefasst werden?
vollständig
einverstanden
eher einverstanden
eher nicht
einverstanden
gar nicht
einverstanden
keine Angabe
Frage 10: Zusätzliche Bemerkungen
 
Hier können Sie Ihre Zusatzbemerkungen anbringen, die nicht zu den bisher genannten Themen gehören.
 
(Wir möchten Sie höflich ersuchen, zusätzliche Bemerkungen zu einem bestimmten Paragraphen direkt in der dem Anhörungsbericht beiliegenden tabellarischen Form des Verfassungs- und Gesetzesentwurfs anzubringen.)
Bitte senden Sie uns Ihre Antworten mit einem Klick auf das Feld "übermitteln". Sie erhalten eine Meldung, dass die Daten erfolgreich übermittelt worden sind. 
 
Sie können uns das Dokument auch per Post an das Departement Volkswirtschaft und Inneres, Generalsekretariat, Frey-Herosé-Str. 12, 5001 Aarau, senden. 
 
Einsendeschluss ist der 25. Februar 2011. Besten Dank.
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	opt1: 
	opt2: 
	opt3: 
	opt4: 
	opt5: 
	Bemerkung1: Die Wahl der Mitglieder der Justizleitung durch den Grossen Rat ist unbedingt beizubehalten.
	Bemerkung2: Die Aufteilung der Oberaufsicht durch den Grossen Rat und dessen Kommission für Justiz einerseits und die unmittelbare Aufsicht durch die neue Aufsichtskommission anderseits ist sinnvoll und zweckmässig.
	Bemerkung3: Die Aufgaben und die Zusammensetzung der Justizleitung entsprechen den Grundsätzen der wirkungsorientierten Verwaltungsführung. Es ist aber darauf zu achten, dass die Richter nicht zu stark mit administrativen Aufgaben belastet werden, sondern genügend Zeit für ihre eigentliche Aufgabe - die Rechtsprechung - haben.
	Bemerkung4: 
	Bemerkung5: Diese neue Bestimmung entspricht dem Postulat der FDP-Fraktion vom 11. Juni 2002.
	Bemerkung6: Die Einzelheiten sind - wie vorgesehen - in einem grossrätlichen Dekret zu regeln.
	Bemerkung7: Diese Organisation hat sich bewährt und soll beibehalten werden.
	Bemerkung8: Aufgrund der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist diese Neuordnung zum einen Teil zwingend, zum andern Teil sinnvoll. Die historisch gewachsene Unübersichtlichkeit der Spezialverwaltungsgerichte wird beseitigt.
	Bemerkung9: Diese Zusammenfassung ist sinnvoll und verbessert die Übersichtlichkeit für die Rechtssuchenden.
	Bemerkung10: § 12Die neu vorgesehene Kompetenz der Kommission für Justiz zur Festlegung der hauptamtlichen Richterpensen wird begrüsst.§§ 12, 37 und 67Künftig soll der Grosse Rat nur noch die Mitglieder des Obergerichts wählen, nicht aber über deren Zuteilung zum Handels- und Verwaltungsgericht entscheiden können. Dies lehnen wir ab! Gerade wegen des grossen Ermessensspielraums sollen diese beiden Gerichte auch politisch ausgewogen zusammengestellt sein. Deshalb ist die bisherige Regelung mit der Wahl der Mitglieder des Handels- und Verwaltungsgerichts durch den Grossen Rat beizubehalten. Wir begründen dies im Folgenden eingehend:1.  Bisherige Lage und Revisionsvorlage:Seit 1968 wählt der Grosse Rat des Kantons Aargau nicht nur die Oberrichter (immer inbegriffen die weibliche Form, hier die „*Oberrichterinnen“), sondern auch die nebenamtlichen Richter und die Ersatzrichter für das Verwaltungsgericht; in erster Linie wählt der Grosse Rat aus dem Kreis der Oberrichter die hauptamtlichen Mitglieder des Verwaltungsgerichts. Er wählt zudem auch den Präsidenten des Verwaltungsgerichts auf 4 Jahre.Der Entwurf zur Revision der KV (§ 82/100) und des GOG (vorab § 11/12765/67) nimmt dem Grossen Rat diesen Einfluss weg und überlässt die Zuweisung der Richterinnen und Richter an das Verwaltungsgericht justizintern der Leitung des Obergerichts und im Streitfall der Justizleitung, also einem letztlich administrativen Prozess.2.  Bedeutung des Verwaltungsgerichts:2.1. Aargauische Tradition einer starken Stellung des VerwaltungsgerichtsDer Aargau hat ein Verwaltungsgericht geschaffen, das (etwa im Vergleich zum Bund) eine starke Stellung auch in politisch heiklen Fragen hat: - Das Verwaltungsgericht überprüft Regierungsrats-, nicht nur Verwaltungsentscheide.- Es überprüft zudem Grossratsentscheide, z. B. über gewisse Zonenplanbeschlüsse.- Es darf und muss im Einzelfall kontrollieren, ob ein hoheitlicher Akt der Verfassung entspreche und gegebenenfalls einem Gesetz, das verfassungswidrig ist, die Anwendung verweigern (so schon der alte Fall der Baulandbesteuerung; auch hier kann der Regierungsrat vorausgehen). Das gilt auch, wenn das Volk dem Gesetz zugestimmt hat.- Das Verwaltungsgericht ist ferner befugt, Dekrete des Grossen Rats, Verordnungen des Regierungsrats oder Gemeindeerlasse (z. B. Bauordnungen), selbst wenn sie das Volk beschlossen hat, unabhängig von einem Einzelfall, abstrakt, zu überprüfen und bei Rechtswidrigkeit aufzuheben.- Neuerdings ist das Verwaltungsgericht befugt, Gesetze des Kantons aufzuheben, und zwar selbst dann, wenn das Volk in einem Referendum zugestimmt hat. Das Verwaltungsgericht ist im Aargau gleichsam ein negativer Gesetzgeber! Und zwar nicht nur in den ersten 30 Tagen nach dem Inkrafttreten eines Gesetzes, sondern  auf unbestimmte Zeit.2.2. Aufwertung des Verwaltungsgerichts durch die Justizreform des BundesDas Verwaltungsgericht hat weithin den von der Rechtsweggarantie (Art. 29a BV) ausgedehnten Schutz zu gewährleisten.Je nach kantonaler Ausgestaltung gewinnt das Verwaltungsgericht mit der Reform an Einfluss. Es wird zuständig:- in zusätzlichen Sachgebieten- bei kantonalen Stimmrechtssachen (Gültigkeiten von kantonalen oder kommunalen Volksinitiativen sowie kantonalen Wahlen, auch des Parlaments,  der Regierung, der Ständeratsmitglieder, des durch Volkswahl bestellten Richter)- Einbürgerungen2.3. ZusammenfassendDas Verwaltungsgericht ist in der Verwaltungsgerichtsbarkeit oberste kantonale Justizbehörde. Das Gericht überprüft praktisch alle Verwaltungsakte von Gemeinden, kantonalen Behörden und der Spezialverwaltungsgerichte. Zudem ist das Verwaltungsgericht mit der konkreten und abstrakten (prinzipalen) Normenkontrolle sowie den Stimmrechtssachen auch für ein Stück der Verfassungsgerichtsbarkeit  zuständig. 2.4. Ausblick auf die Verfassungsgerichtsbarkeit im BundNoch im Februar 2011 soll die Vernehmlassung zur Vorlage der SPK-N zur Verfassungsgerichtsbarkeit eröffnet werden. Sie schlägt eine generelle zumindest konkrete Normenkontrolle auch gegenüber den Bundesgesetzen und den entsprechenden Staatsverträgen (z. B. dem Schengen-Vertrag mit der EU) vor. Daraus ergäben sich erneut aufgewertete Zuständigkeiten u. a. des Verwaltungsgerichts. - 3.  Situation in andern Kantonen3.1. Meist selbständig organisierte VerwaltungsgerichteHauptsächlich in vielen Kantonen der deutschen Schweiz (ZH, BE, LU SG, GR TG, ZG, GL NW, OW, SZ) bestehen selbständige Verwaltungsgerichte (in einzelnen Kantonen auch für die Sozialversicherungssachen zuständig). Sie sind vom Obergericht personell, organisatorisch und administrativ vollständig getrennt.3.2. Weniger ins Obergericht integrierte VerwaltungsgerichteEine Verwaltungsgerichtsbarkeit, die als Abteilung des Ober- oder Kantonsgerichts organisiert ist, kennen wenige Deutschschweizer Kantone (UR, FR, SO, BS, SH, AR, AI) sowie einige in der französischen Schweiz (NE, VS, VD).4.  Der Grosse Rat als sinnvolle Wahlbehörde:4.1. Wahrung des Einflusses des Grossen Rats und seiner Legitimationskraft Die allgemeine, auch politische Bedeutung des Verwaltungsgerichts gegenüber dem Volk, dem Parlament, dem Regierungsrat und den Gemeinden legt es nahe, dieses Gericht unmittelbar der Aufsicht des Parlaments zu unterstellen und vor allem die Wahl sämtlicher Richter direkt durch den Grossen Rat vorzunehmen. Diese Wahl gibt dem Verwaltungsgericht eine erhöhte (institutionelle) Legitimität. Sie erhöht auch die Legitimation der einzelnen Richterinnen und Richter gegenüber der kantonalen Verwaltung und stärkt die Unabhängigkeit gegenüber Regierungsrat und Verwaltung.Mit der Revision soll das Verwaltungsgericht aufgestockt werden, da das Ausländer- und Personalrekursgericht integriert werden sollen. Diese neuen Richter wurden bisher vom Grossen Rat in diese Funktionen gewählt. Künftig verlöre der Grosse Rat diesen Einfluss.4.2. Politisch ausgewogene Spruchkörper des VerwaltungsgerichtsDer Grosse Rat muss für eine auch politisch ausgewogene Zusammensetzung des Verwaltungsgerichts sorgen können. Hier werden sich (wie im Bund) natürlich Fragen zur Grösse und Zusammensetzung der Spruchkammern in entsprechenden Angelegenheiten stellen; man denke insbesondere an die abstrakte Prüfung und eventuell an die Aufhebung von Gesetzes u. a. Erlassen sowie an Stimmrechtssachen.4.3. Besondere Sorge für die fachliche und persönliche EignungWer sich bestens als Oberrichter eignet, ist nicht ohne weiteres als Verwaltungsrichter einsetzbar. Die Anforderungen an die Verwaltungsrichter sind entsprechend den vielfältigen Aufgaben zu differenzieren. Die (haupt- und nebenamtlichen) Richterinnen und Richter haben einerseits Spezialwissen im Verwaltungs- und Verwaltungsprozessrecht, anderseits aber auch fachspezifische Kenntnisse (z.B. Psychiatrie, Architektur, Ingenieurwesen, Landwirtschaft, Buchhaltung/Revision) vorzuweisen. Man kann teilweise mit dem Handelsgericht vergleichen.Stossend ist die Aussicht, dass die Mitglieder des Verwaltungsgerichts gar in verfassungsgerichtlicher Funktion letztlich gar von der Justizleitung bestimmt werden. Die Zuteilung der Richter nach den für das Obergericht unvermeidbaren und gerechtfertigten Regeln der Anciennität, des persönliche Interesses, der Beschränkung auf Teilpensen, von gruppendynamischen Vorgängen und der durchaus nötigen Rücksichtnahme auf die obergerichtsinternen Bedürfnisse. Die Stellung des Verwaltungsgerichts im politiknahen Bereich und die Medienbeachtung erfordern besondere persönliche Eigenschaften der Mitglieder.4.4. Besondere Qualifikation der nebenamtlichen RichterAm Versicherungs-, Zivil- und Strafgericht des Obergerichts sind nur haupt- und keine nebenamtlichen Richter tätig. Eine Wahl von nebenamtlichen oder Ersatzrichtern für das Verwaltungsgericht an das Obergericht mit anschliessender Zuweisung an das Verwaltungsgericht schafft einen unnötigen Administrativaufwand und fördert sachwidrige Zuteilungen. Die Mitglieder der Zivil-, Straf- und Versicherungsgerichtsabteilungen des Obergerichts kennen die Eigenheiten der Kammerbildung im Verwaltungsgericht und insbesondere der Beratung der Fälle mit nebenamtlichen Richtern nicht oder nicht immer genügend. Also ist eine Zuteilung mit ihrer Mitwirkung u. U. nicht sachgerecht.5.  Empfehlung: Fortführung des bisherigen Systems- ein vom Grossen Rat gewähltes Verwaltungsgericht in „Kanzleigemeinschaft“ mit dem Obergericht- eventuell ein vollständig getrenntes Verwaltungsgericht wie oft in der deutschen Schweiz 6.  Wichtigste Änderungsvorschläge zur Revisionsvorlage:A. KVIn § 82 Abs. 1 lit. h KV: - Wahl der Mitglieder des Handelsgerichts und des Verwaltungsgerichts und der Präsidentin bzw. des Präsidenten des Handelsgerichts und des Verwaltungsgerichts In § 100 Abs. 1 lit. b - Versicherungsgericht und das Verwaltungsgericht (ohne den Zusatz das Obergericht).B. GOGZu § 12 Abs. 1b Pensen und Anzahl- Der Grosse Rat legt das Gesamtpensum an hauptamtlichen Richterinnen und Richter für das Obergericht, das Handelsgericht, das Verwaltungsgericht, das Spezialverwaltungsgericht und die Gesamtheit der Bezirksgerichte fest.Zu § 17 Abs. 2 - Der Grosse Rat wählt die Präsidentin oder den Präsidenten sowie die Richterinnen und Richter des Justizgerichts, des Handelsgerichts, des Verwaltungsgerichts, die Abteilungspräsidentinnen und Abteilungspräsidenten des Spezialverwaltungsgerichts… sowie die nebenamtlichen Richterinnen und Richter des Obergerichts, des Handelsgerichts des Verwaltungsgerichts und des Spezialverwaltungsgerichts.Zu § 67Neuer Absatz 2 - Das Verwaltungsgericht bildet die notwendige Anzahl der Kammern und beschliesst über die Zuweisung der Richterinnen und Richter auf die Kammern.- Eine besondere, ausgewogen zusammengesetzte Kammer mit z. B. 5 Mitgliedern des Verwaltungsgerichts für die abstrakte Normenkontrolle und für die StimmrechtssachenNeuer Absatz 3Das Verwaltungsgericht ordnet die Zuteilung der Geschäfte auf die Kammern in einem Reglement.§ 14Auch die Richterinnen und Richter des Justizgerichts müssen über ein Anwaltspatent verfügen.§ 22Es ist zu prüfen, ob sich der Ausschluss einer anwaltlichen Tätigkeit für hauptamtliche Richterinnen und Richter ausschliesslich auf den Kanton Aargau und nicht auf die ganze Schweiz beziehen sollte.§ 27Diese Bestimmung ist zu präzisieren. Insbesondere nebenamtliche (Fach)richterinnen und -richter sollten bei Eignung bis zum 70. Altersjahr im Amt bleiben können.
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